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1. ANLASS UND PLANUNGSAUFGABE
Die Stadt Rodgau wird in Zusammen-
arbeit mit der Hessischen Landgesell-
schaft (HLG) die mit den Gebieten J41 
in Jügesheim und H17 in Hainhausen 
begonnene Stadtentwicklung fortfüh-
ren und dazu ein weiteres Baugebiet 
entwickeln. Westlich der S-Bahntrasse 
zwischen Jügesheim und Hainhausen 
soll auf rund 46 Hektar das größte 
Baugebiet in Rodgau entstehen. Auf-
grund der Größe und Lage des Bau-
gebietes wird diese Entwicklung die 
räumliche Entwicklung der Stadt Rod-
gau in den nächsten Jahren wesentlich 
prägen. Geplant ist ein hochwertiges 
Wohnquartier für unterschiedliche 
Zielgruppen. 

Hierzu wird im Jahr 2017 ein städtebau-
licher Wettbewerb durchgeführt. Ziel 
des Wettbewerbes ist die Erarbeitung 
eines Rahmenplans für das Gesamtge-
biet. Anschließend gilt es die bauliche 
Entwicklung mittels mehrerer Bebau-
ungspläne vorzubereiten. Im Vorfeld 
des Wettbewerbes wurden seit dem 
Frühjahr 2016 wesentliche Grundla-
gen gutachterlich ermittelt. Darüber 
hinaus wurde die lokale Politik sowie 

die Öffentlichkeit schon zu einem frü-
hen Zeitpunkt intensiv in das Planver-
fahren einbezogen. Mit der Begleitung 
des Gesamtverfahrens wurde das Büro 
Post • Welters Stadtplaner & Archi-
tekten aus Dortmund beauftragt.  

Insgesamt sechs Fachgutachten wurden 
in Auftrag gegeben, die die Umsetzbar-
keit des Vorhabens überprüften.  Ein 
weiteres Gutachten zur Bodenbeschaf-
fenheit wurde im Rahmen des hydrolo-
gischen Gutachtens durch den Gutach-
ter in Auftrag gegeben. Somit konnten 
Problemstellungen und Besonderheiten 
des Plangebietes identifiziert werden 
und zugleich wesentliche Anforderun-
gen für die späteren Wettbewerbsteil-
nehmer definiert werden. Die Fachgut-
achten wurden von dem Büro Post • 
Welters in Hinblick auf den städtebau-
lichen Wettbewerb ausgewertet und in 
dieser Dokumentation die wesentlichen 
Ergebnisse zusammengefasst. 

Neben dem Politik-Workshop im Som-
mer 2016 war die Auftaktveranstal-
tung für die Öffentlichkeit im Novem-
ber 2016 ein wesentlicher Meilenstein 

der Beteiligung. Die Veranstaltung bot 
den anwesenden Bürgerinnen und 
Bürgern neben einem allgemeinen 
Informationsteil auch die Möglichkeit, 
eigene Visionen und Ideen für »Rod-
gau-West« zu formulieren. Der Wille 
zur Einbindung der Öffentlichkeit im 
Planungsprozess wurde daraufhin in 
Form einer Projektwebseite fortge-
führt. Die Webseite bietet Informati-
onen zur Gebietsentwicklung sowie 
eine Beteiligungsfunktion, die bis zum 
20. Dezember 2016 zur Verfügung 
stand. Die Ergebnisse aus den Beteili-
gungsformaten wurden für das wei-
tere Vorgehen ausgewertet und fließen 
in die Vorbereitungen für den städte-
baulichen Wettbewerb mit ein. 

Die vorliegende Dokumentation fasst 
die Ergebnisse der dargestellten Arbeits-
schritte im Jahr 2016 zusammen und 
stellt eine wichtige Grundlage für das 
anschließende Wettbewerbsverfahren 
dar. 
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2. RAHMENBEDINGUNGEN
Die Stadt Rodgau gehört dem Kreis 
Offenbach an und befindet sich am 
südöstlichen Rand des Regionalver-
bandes FrankfurtRheinMain. Ledig-
lich rd. 20 Kilometer Luftlinie trennen 
die Stadt von der Frankfurter City. Der 
Frankfurter Ballungsraum gilt als einer 
der bedeutendsten Wirtschaftsstand-
orte in Deutschland und zeichnet 
sich insbesondere durch seine exzel-
lente verkehrliche Infrastruktur sowie 
die Bedeutung der Stadt Frankfurt 
a. M. als internationale Messe- und 
Finanzstadt aus. Die positive wirt-
schaftliche Struktur spiegelt sich auch 
in wachsenden Bevölkerungszahlen 
wider. Der Monitoringbericht 2015 
des Regionalverbandes belegt, dass 
die Region Frankfurt aufgrund der 
anhaltend hohen Zuwanderung stetig 
wächst. Dementsprechend nimmt der 
Druck auf dem Wohnungsmarkt trotz 
zunehmender Bauaktivitäten immer 
deutlicher zu (vgl. Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 2015). 

Die regionale Gesamtsituation trifft 
auch auf die Stadt Rodgau zu. Die 
kommunalen Bevölkerungsdaten zei-
gen in den letzten Jahren eine klare 
Wachstumstendenz. Laut dem Hes-
sischen Statistischen Landesamt ist 
allein im Jahr 2015 die Bevölkerung 
um mehr als 600 Menschen von 
rd. 43.600 auf rd. 44.200 Personen 
angewachsen. Die natürliche Bevöl-
kerungsbewegung war dabei nahezu 
ausgeglichen (vgl. Hessisches Statisti-
sches Landesamt 2016). Dieser Trend 
scheint sich in Zukunft fortzusetzen. 

Die Stadt hat die kommunale Stad-
tentwicklungspolitik bereits in den 
letzten Jahren durch die Bereitstellung  
neuer Baugebiete auf die Herausfor-
derungen der Zukunft angepasst. In 
Zusammenarbeit mit der Hessischen 
Landgesellschaft wurden bereits die 
Baugebiete J41 in Jügesheim (rd. 4,5 
ha Bruttofläche) und H17 in Hainhau-
sen (rd. 12 ha Bruttofläche) entwickelt. 
Mit der Gebietsentwicklung »Rodgau-
West« soll mit rd. 46 ha Bruttofläche 
das größte Baugebiet in Rodgau ent-
stehen.

Rodgau erstreckt sich auf einer Fläche 
von 65 km2  entlang der Rodau, einem 
linken Zufluss des Mains. Das Mittel-
zentrum gliedert sich in die  fünf Stadt-
teile Weiskirchen, Hainhausen, Jüges-
heim, Dudenhofen und Nieder-Roden. 
Das Stadtgebiet unterteil sich zu einem 
Drittel in Waldfläche, zu einem Drittel 
in landwirtschaftliche Nutz- und Was-
serflächen und zu einem weiteren Drit-
tel in Wohn-, Gewerbe- und Verkehrs-
bebauung. 

War die Stadt im 19. Jahrhundert 
noch hauptsächlich von der Landwirt-
schaft geprägt, änderte sich dies mit 
der zunehmenden Industrialisierung. 
Heute wird die Unternehmensstruktur 
der Stadt weitestgehend von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
geprägt aber auch größere und welt-
weit tätige Unternehmen siedelten 
sich im Stadtgebiet an. Diese nehmen 
einen wichtigen Stellenwert für die 
Wirtschafts- und Beschäftigungsent-

wicklung ein. Die ca. 9.000 Arbeits-
plätze in der Stadt verteilen sich auf die 
verschiedenen Bereiche wie Dienstlei-
stung, Handel, Handwerk und Indus-
trie.

Rodgau besitzt ein umfassendes Bil-
dungs- und Kulturangebot. Neben 
mehreren Grund- und Gesamtschu-
len gibt es ein Oberstufengymnasium 
sowie eine Sonderschule. Zudem wird 
das Angebot durch eine Sprach- und 
eine Musikschule ergänzt. Das kultu-
relle Leben der Stadt ist entscheidend 
von den circa 115 Vereinen vor Ort 
geprägt. Das Angebot umfasst unter 
anderem Chor- und Orchesterkon-
zerte, Lesungen, Theateraufführungen, 
Tanzturniere, Kunstausstellungen und 
Workshops. 

Darüber hinaus stehen der Bevölke-
rung zahlreiche Freizeitangebote zur 
Verfügung: Wanderwege im nahen 
Wald, Trimmstrecken, Radwanderstre-
cken und eine Skateranlage. Im Süden 
Rodgaus bietet das Strandbad Rodgau 
ein umfangreiches Freizeitangebot 
mit Beachvolleyball-Anlage. Außer-
dem existieren Sport- und Turnhallen, 
Tennis- und Sportplätze, mehrere 
Pferdesportanlagen und eine Mini-
golfanlage.
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2.1 PLANGEBIET
Lagebeschreibung und Nutzung

Das Plangebiet befindet sich im 
nördlichen Stadtgebiet zwischen 
den Stadtteilen Jügesheim und Hain-
hausen westlich der S-Bahntrasse 
der Linie S1 (Wiesbaden - Röder-
mark). Bei dem Gelände handelt 
es sich überwiegend um landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, die im 
Norden mit einem landwirtschaft-
lichen Betrieb abschließen. Im süd-
lichen Plangebiet sind vereinzelt 
Gehölzstreifen bzw. Gehölzgruppen 
zu finden. Zudem wir die westliche 
Begrenzung des Planungsgebiets 
an der Rodgau-Ringstraße teilweise 
von einem dichten Gehölzstreifen 
begleitet. 

Die Geländehöhen variieren zwi-
schen 126 m über NN im Südwesten 
und 123 über NN im Nordosten. Das 
Gelände ist im Relief demnach eher 
schwach modelliert, erst im Stadtteil 
Hainhausen fällt das Gelände in Rich-
tung der Rodau weiter ab (auf 120 m). 

Umgebung

Die östliche Begrenzung des Plan-
gebietes wird durch die Bahntrasse 
der S1 gebildet. Diese verläuft auf 
einem niedrigen Damm (1.0 bis 1.5 
m). Wiederum östlich der Eisen-

bahnstraße erstreckt sich eine auf-
gelockerte Wohnbebauung, die vor-
wiegend von Gebäuden mit zwei 
Vollgeschossen geprägt ist. Baukör-
per mit mehr als zwei Vollgeschos-
sen befinden sich unter anderem 
an der Grenzstraße und an der Wil-
helm-Leuschner-Straße. Das neun-
geschossige Hochhaus östlich der 
Gewerbeflächen an der Hans-Sachs-
Straße bildet hier die Ausnahme. 

Die Wohnbebauung Jügesheim, die 
sich im Süden anschließt, ist von 
ein- bis zweigeschossigen Wohn-
häusern geprägt. Der »Alte Weg« ist 
die nächstgelegene Straße im Sied-
lungsbereich und führt über eine 
U-förmige Straßenunterführung an 
der Bahntrasse weiter in die Jüges-
heimer Ortsmitte

Das aktuell in Entwicklung befind-
liche Wohnbaugebiet »Hainhausen 
West« befindet sich im Norden. Dort 
sollen laut Bebauungsplan H17 in 
offener Bauweise 2- bis 3-geschos-
sige Wohnhäuser entstehen. Ent-
lang der Rodgau-Ringstraße ist eine 
gestaltete Grünfläche, der »Helix-
park«, vorgesehen.

Die Rodgau-Ringstraße bildet die 
westliche Grenze für das Bauge-
biet »Rodgau-West«. Westlich der 

Straße schließen landwirtschaftlich 
genutzte Flächen sowie Außenanla-
gen eines Sportvereins an.

Verkehrliche Erschließung

Das Plangebiet liegt zwischen der 
autobahnähnlich ausgebauten B45 
(Hanau – Dieburg), die in Nord-
Süd-Richtung alle Stadtteile kreuzt, 
und der Rodgau-Ringstraße. Die A 3 
(Frankfurt – Würzburg) führt im Nor-
den Rodgaus durch das Stadtgebiet 
und kreuzt in diesem Bereich die 
B45, die in Nord-Süd-Richtung alle 
Stadtteile verbindet. Die elf Kilome-
ter lange Ringstraße erschließt hier-
bei zahlreiche Wohngebiete, im Nor-
den führt diese weiter nach Norden 
in Richtung Offenbach und Heusen-
stamm. 

Die Verlängerung der S-Bahn-Stre-
cke S1 von Wiesbaden nach Röder-
mark schließt alle Stadtteile an das 
Netz des Rhein-Main-Verkehrsver-
bundes (RMV) an. Der Frankfurter 
Hauptbahnhof ist im halbstündigen 
Takt in 30 Minuten zu erreichen. 
Zudem verbinden zwei Stadtbusli-
nien alle Stadtteile untereinander. In 
unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 
befinden sich zwei Bushaltestellen.
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Links:
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2 | Gewerbegebiet entlang Hans-Sachs-Straße
3 | S-Bahn Haltestelle - Jügesheim
4 | Sportverein
5 | Sandhof
6 | Wohnbaugebiet »Hainhausen West H17«



2.2 PLANERISCHE VORGABEN
Bauleitplanung

Im »Regionalen Flächennutzungsplan« 
ist das Plangebiet gänzlich als Wohnbau-
fläche dargestellt. Die westlich angren-
zenden Flächen sind als »Vorranggebiet 
für die Landwirtschaft«, »Vorranggebiet 
regionaler Grünzüge«  und »Grünflä-
che: Sportanlagen« dargestellt. Eine 
verbindliche Bauleitplanung gibt es für 
den Bereich bislang nicht. Basierend 
auf dem Wettbewerbsergebnis sollen 
Bebauungspläne entsprechend den 
städtebaulichen Zielsetzungen aufge-
stellt werden. Das Planungsrecht ist 
daher neu zu schaffen. Von den Vorga-
ben für die Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzung gemäß BauNVO 
muss ggf. abgewichen werden. Maß-
geblich sind für den neu zu überpla-
nenden Teilbereich sind die Vorgaben 
des Regionalen Flächennutzungsplans. 
Hierbei ist zu beachten, dass im Einzugs-
bereich vorhandener oder geplanter S- 
und U-Bahn-Haltepunkte der Richtwert 
von 45 bis 60 Wohneinheiten je Hek-
tar einzuhalten ist. Für »Rodgau-West« 
kann der untere Wert der Planung 
zugrunde gelegt werden.

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan für den Bereich 
der Stadt Rodgau weist das Plange-
biet als Siedlungsfläche aus. In Teilbe-
reichen wird eine Fläche, die in beson-
derem Maß der Erholung dienen soll, 
dargestellt. Diese durchschneidet das 
Wettbewerbsgebiet im südlichen Teil 
von Osten nach Westen. Die unmittel-
bar im Westen angrenzenden Bereiche 
sind als Flächen für die Landbewirt-
schaftung gekennzeichnet. In ca. 200 
m Entfernung zum Plangebiet schließt 
sich ein Nadelwald an, der als Land-
schaftsschutzgebiet festgesetzt ist. Die 
Bereiche östlich der Gleisanlage sowie 
die Flächen südlich des Plangebietes 
sind großenteils als Siedlungsflächen 
dargestellt.»

RegioMap: Karte:

Koordinaten:
Die Koo rdina ten an ga ben  im  Ka rte nrah m en be zie he n sich  au f d ie
UTM -Zo ne  32  N .

Bereitstelllung: 

Regionalverband 
FrankfurtRheinMain

Regionalverband FrankfurtRheinMain

490 00 0

490 00 0

Druckdatum: 26.04.2016

1:10.000Maßstab

± Legende:
Aus Platzgründen ist die Legende nicht in diese Karte integriert.
Gängige Legenden finden Sie in unserem 
Geopor tal http ://re gion -f ra nkfu rt .de /Reg io na lverba nd/ Service/ Geo po rta l

mit dem Suchbegriff 'Legende'

Landschaftsplan UVF 2001

Links:
Ausschnitt aus dem »Regio-
nalen Flächennutzungsplan« 
FrankfurtRheinMain
© Regionalverband 
FrankfurtRheinMain

Links:
Ausschnitt aus dem 
Landschaftsplan
der Stadt Rodgau
© Fachdienst 2 der 
Stadt Rodgau

Rechts:
Blick in das Plangebiet
© Planungsbüro Dr. Huck
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3. BAUGRUND
Das Gutachten zur Klärung der Untergrundverhältnisse, Bauausführung und Versickerung wurde vom Geotechnischen 
Büro Thomas Meßner aus Seligenstadt/Main angefertigt und am 29. August 2016 dem Auftraggeber vorgelegt. Das Gut-
achten wurde im Rahmen des hydrologischen Gutachtens (s. Kap. 5) durch Gölukes Ingenieure in Auftrag gegeben.

Auf Grundlage von zwanzig Boh-
rungen sowie jeweils sechs Ramm-
sondierungen und Plattendruckver-
suche wurden die Baugrundverhält-
nisse im Plangebiet analysiert. 

Der Baugrund ist organoleptisch 
unauffällig. Mit Verunreinigungen 
des Bodens ist nach aktuellem 
Stand nicht zu rechnen. Lediglich 
im oberflächennahen Bereich der 
Ackerflächen können aufgrund des 
Einsatzes von Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel erhöhte Schadstoff-
konzentrationen auftreten. Es wird 
darauf hingewiesen, dass aus die-
sem Grund bei der Entsorgung der 
ausgehobenen Bodenmassen che-
mische Analysen auf Basis der LAGA-
Richtlinie und des Hessischen Merk-
blattes für Bauabfälle, u.U. auch der 
Deponieverordnung und der sog. 
Hessische Verfüllrichtlinie, erforder-
lich werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand 
ist die Gründung von Hochbauten 

ohne zusätzliche Bodenaustausch- 
oder Spezialgrüdnungsmaßnahmen 
möglich. Bodenplatten und Fun-
damente können auf den gewach-
senen Böden aufgelegt werden. 
Kanalrohre können ohne zusätz-
liche Ertüchtigung der Auflagere-
bene eingebaut werden und das 
Aushubmaterial ist weitestgehend 
für Wiederverfüllung der Gräben 
geeignet.

Für die Ausbildung des Straßenober-
baus wird die Frostempfindlichkeits-
klasse F3 zugrunde gelegt. Die Trag-
festigkeit des Erdplanums ist voraus-
sichtlich nicht ausreichend, weshalb 
entweder eine Erhöhung der Trag-
schichtstärke oder eine Bodenver-
besserung mittels Kalk/Mischbinder 
empfohlen wird.

Der Grundwasserhorizont liegt ent-
lang der S-Bahn Linie relativ hoch. 
Die Grundwasserflurabstände betra-
gen hier lediglich zwischen 3,6 und 
4,2 m und fallen bei den anderen 

Bohrungen stark ab. Im westlichen 
Bereich des Plangebietes wurde bei 
den Bohrungen kein Grundwasser 
angetroffen.

Die Versickerung von Niederschlags-
wasser von befestigten Flächen ist 
z.B. über Rigolen bzw. Mulden-Rigo-
len-Systeme möglich. Im Falle von 
starkbindigen Deckschichten befin-
den sich in der Regel ausreichend 
durchlässige, nicht oder schwach 
bindige Sandböden unterhalb, die 
eine Versickerung durch entspre-
chende Anlagen ermöglichen (i.d.R.: 
ca. 2 m Tiefe). Es können jedoch 
im gesamten Gebiet starkbindige, 
undurchlässige Zonen bzw. Linsen 
nicht ausgeschlossen werden. Auf-
grund der naturbedingten Hetero-
genität des Bodens wird empfohlen 
einen Notüberlauf vorzusehen oder 
Ableitungsreserven vorzuhalten. 
Versickerungsanlagen sollten einen 
Abstand von mindestens 3 m zu 
Gebäuden aufweisen.
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LAGEPLAN mit Eintragung der Aufschlusspunkte
Geotechnisches Büro
Dipl.-Ing. Th. Meßmer

63500 Seligenstadt
Tel.: 06182 - 28746

Maßstab  1 : 5000
Gutachten Nr.

Anlage Nr.

1606178

1

Erschließung Neubaugebiet West
Rodgau, Hainhausen - Jügesheim

Die vorliegende Zeichnung stellt nur die untersuchungsrelevanten Belange sowie schematisch die örtlichen Gegebenheiten dar.
Für Fehler in den zugrundegelegten Planunterlagen übernimmt das Geotechnische Büro Meßmer keine Haftung.
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Gutachten Nr. 1606178

Anlage Nr. 2.2

Erschließung Neubaugebiet West
Rodgau, Hainhausen - Jügesheim

Geotechnisches  Büro
Dipl. Ing. Th. Meßmer

Seligenstadt / Main
Tel.  06182  -  28746

BODENPROFILE  BS 2, 7, 12, 17
Höhenmaßstab 1 : 33,3    Längenmaßstab unmaßstäblich

mit schwach schluffigen Zwischenlagen

3.94 (119.57)
01.08.2016

4.95 (119.56)
02.08.2016

   f,u
-5k   = 4*10  m/s

   f,u
-5k   = 4*10  m/s

   f,u
-5k   = 4*10  m/s

   f,u
-5k   = 4*10  m/s

   f,u
-5k   = 4*10  m/s

   f,u
-5k   = 4*10  m/s

Links: 
Lageplan Aufschlusspunkte
Oben: 
Beispiele Ergebnisse Bodenprofile
© Geotechnisches Büro Thomas Meßmer 13



4. ENTWÄSSERUNG
Das Gutachten zur Beurteilung der Entwässerung und Niederschlagswasserableitung sowie Baugrunderkundung wurde 
von Golükes Ingenieure aus Mühltal angefertigt und am 29. August 2016 vorgelegt.

Das Plangebiet ist als Bauerwar-
tungsland bereits im Generalentwäs-
serungsplan der Stadt Rodgau mit 
einer Größe von rd. 40 ha berück-
sichtigt. Das existierende Kanalsys-
tem ist ausreichend dimensioniert, 
sodass anfallendes Schmutzwasser 
durch das Bestandssystem abgeführt 
werden kann. Die hierfür zur Verfü-
gung stehenden Anschlusspunkte 
E1 (Querung Rodgau Ringstraße), E2 
(Querung S-Bahn Anschluss Grenz-
straße) und E3 (Eisenbahnstraße) 
können dem beigefügtem Entwässe-
rungsplan entnommen werden.

Auf Grundlage des Wasserhaushalts-
gesetzes ist auf eine ortsnahe Ver-
sickerung, Verrieselung und/oder 
Ableitung von Niederschlagswasser 
zu achten. Die Bodenbeschaffenheit 
und der Grundwasserstand ermögli-
chen eine flächendeckende Versicke-

rung von Niederschlagswasser. Somit 
können entsprechende Maßnahmen 
vor Ort umgesetzt werden. Das Gut-
achten empfiehlt die Realisierung von 
Maßnahmen zur naturnahen Bewirt-
schaftung des Niederschlagswasser, 
wobei Systeme zur Nutzung und 
Versickerung des Niederschlagswas-
sers mit konventionellen Lösungen 
zur Ableitung von Niederschalgswas-
ser kombiniert werden sollten. Die 
Größe der benötigten Versickerungs-
fläche wird (bei einer Durchlässigkeit 
der Mulde von ca. 10-5 m/s und einer 
Berechnungshäufigkeit von 10a) auf 
ca. 35.000 m2 (ohne Böschungsan-
teile) geschätzt. Da sich das Plange-
biet innerhalb einer Wasserschutz-
zone (Zone III/IIIA) befindet muss bei 
einer Versickerung der Dachflächen 
mit Hilfe eines Rigolensystems ggf. die 
Abstimmung mit der Genehmigungs-
behörde erfolgen.

Das Gutachten beschreibt zwei Mög-
lichkeiten zur Niederschlagsentwäs-
serung. Einerseits ist eine dezentrale 
Versickerung der Dach- und Grund-
stücksflächen auf den Parzellen durch 
Muldenversickerung möglich. Die Ent-
wässerung der Verkehrsflächen kann in 
diesem Falle durch eine straßenbeglei-
tende Muldenversickerung erfolgen, 
muss jedoch bei hoher Verunreinigung 
ggf. über ein Mischkanalsystem ent-
wässert werden. Andererseits ist – wie 
bereits im Baugebiet H17 erfolgt – die 
Regenwasserentwässerung der Dach-, 
Grundstücks- und Verkehrsflächen 
über zentrale Mulden im Bereich der 
Grünflächen möglich. Dies würde zu 
einem entsprechenden Raster bei der 
Anordnung der Grünflächen innerhalb 
des Plangebiets führen, um zentrale 
Muldenbereiche für alle Grundstücke 
im Plangebiet bereitstellen zu können. 
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5. VERKEHR
Das Gutachten zum qualitativen Nachweis der verkehrlichen Erschließung wurde von Habermehl & Follmann Ingenieur-
gesellschaft mit Sitz in Rodgau erarbeitet.

Mit der Entwicklung eines allgemei-
nen Wohngebietes in »Rodgau-West« 
(Annahme: rd. 44 ha Bruttobauland) 
ergibt sich ein voraussichtliches Tages-
verkehrsaufkommen von ca. 4.500 
Kfz/24h. Der SV-Anteil (Schwerverkehr) 
beläuft sich dabei auf ca. 220 Kfz/24h 
und somit auf rd. 5 %. Als Anbindungs-
möglichkeiten werden drei Varianten 
vorgeschlagen.

Variante A: zwei Anbindungspunkte

In der Variante mit zwei Anbindungs-
knotenpunkten gibt es jeweils einen 
Anschluss an die Rodgau-Ringstraße 
sowie einen Anschluss an die Süd-
trasse. Das zusätzliche Verkehrsauf-
kommen kann über die umliegenden 
Knotenpunkte ohne Ertüchtigungs-
maßnahmen abgewickelt werden. 
Alle Knoten, auch im näheren Umfeld 
des Plangebietes, wurden daher als 
ausreichend leistungsfähig bewer-
tet. Der Nachweis der verkehrlichen 
Erschließung ist somit gegeben. 

Variante B: drei Anbindungspunkte

In der Variante mit drei Anbin-
dungsknotenpunkten gibt es zwei 
Anschlüsse an die Rodgau-Ringstraße 
sowie einen Anschluss an die Süd-
trasse. Alle Knoten, auch im nahen 
Umfeld des Plangebietes, wurden als 
ausreichend leistungsfähig bewer-
tet. Der Nachweis der verkehrlichen 
Erschließung ist somit ebenfalls gege-
ben. 

Variante C: 2 + 1 Anbindungspunkte 

In der Variante mit 2+1 Anbin-
dungsknotenpunkten gibt es einen 
Anschluss an die Rodgau-Ringstraße 
sowie einen Anschluss an die Süd-
trasse. Desweiteren ist auch eine 
optionale Anbindung der Innenstadt 
über den Alten Weg, als untergeord-
nete Anbindung, möglich. Empfohlen 
wird darüber hinaus die Zusammen-
legung des Knotenpunktes an der 
Rodgau-Ringstraße mit der Zufahrt 

zum »Sandhof«. Alle Knoten, auch im 
nahen Umfeld des Plangebietes, wur-
den als ausreichend leistungsfähig 
bewertet. Der Nachweis der verkehr-
lichen Erschließung ist somit gegeben.

Als Fazit ergibt sich, dass eine zweite 
Anbindung an die Rodgau-Ring-
straße, wie in Variante B untersucht, 
nicht zwingend notwendig ist. Eine 
leistungsfähige Erschließung des 
Wohngebietes ist, entsprechend der 
Variante A, durch eine Anbindung an 
die Südtrasse sowie an die Rodgau-
Ringstraße sichergestellt. Optional 
wird die Zusammenlegung des Kno-
tens an der Rodgau-Ringstraße mit 
der Zufahrt zum »Sandhof« empfoh-
len sowie eine untergeordnete Anbin-
dung an die Innenstadt über den 
Alten Weg (Variante C).
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Varianten für verkehrliche 
Erschließung 
Von links nach rechts:
Variante A: zwei Anbindungspunkte
Variante B: drei Anbindungspunkte
Varante C: 2+1 Anbindungspunkte
© Habermehl & Follmann



6. SCHALL
Das Gutachten zur Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen sowie qualitative Aussagen zur Thematik Gewerbelärm 
wurde vom TÜV Hessen mit Sitz in Frankfurt a.M. erarbeitet und am 19. Oktober 2016 vorgelegt.

Als Grundlage für die Beurteilung die-
nen die Immissionswerte, die das Bei-
blatt 1 DIN 18005 Teil I für unterschied-
lichen Flächennutzungen im Sinne der 
BauNVO (vgl. §§ 2 – 11 BauNVO) defi-
niert. Die Immissionswerte sind jedoch 
nicht als absolute Höchstwerte zu ver-
stehen und können auf Grundlage 
einer Abwägung überschritten werden. 
Sie gelten dabei nicht nur für die Innen-
wohnbereiche, sondern sind auch für 
die Außenwohnbereichen (z.B. Bal-
kone, Loggien, Terrassen) einzuhalten. 
Für die Beurteilung sind die Immissi-
onswerte tagsüber relevant. Die Immis-
sionshöhe wird bei 2,0 m über dem 
Boden angesetzt.

In Bezug auf den Verkehrslärm lassen 
sich sowohl der Straßenverkehr als 
auch der Schienenverkehr als Emit-
tenten ermitteln. Grundlage für die 
Untersuchung des Straßenverkehrs 
bilden die Daten aus dem Verkehrs-

gutachten von Habermehl und Foll-
man Ingenieurgesellschaft mbH (s.o.). 
Die durchgeführte Verkehrszählung 
liefert Informationen zum Verkehrs-
aufkommen angrenzenden Straßen 
»Südtrasse«, »Rodgau Ringstraße« und 
»Alter Weg«. Für die Flächen östlich der 
S-Bahngleise liegen keine aussagekräfti-
gen Daten vor, weshalb eine pauschale 
Verkehrsmenge von DTV = 2.000 Kfz/d 
berücksichtigt wird. Ebenso wurde die 
Aufteilung des Verkehrsaufkommens 
auf Tages- und Nachtzeiten für diesen 
Bereich auf Grundlage einer typischen 
Verteilung abgeschätzt. Für den Schie-
nenverkehr wurden die Prognosezah-
len 2025 nach Bundesverkehrswege-
plan mit Berechnnungsparametern 
nach Schall 03 (2014) zugrunde gelegt.

Insgesamt wurden acht Berechnungs-
szenarien durch den Gutachter erar-
beitet. Diese prognostizieren den Ver-
kehrslärm basierend auf unterschied-

lichen Annahmen bzgl. Tageszeit (Tags 
oder Nachts), Immissionshöhe (IH = 2,0 
m oder IH = 6,0 m) und Schallschutz. 
(mit oder ohne Schallschutz an Rodgau-
Ringstraße und Südtrasse).

Im Ergebnis zeigt sich, dass mit erhöh-
ten Schallimmissionen entlang der Rod-
gau-Ringstraße, Südtrasse und S-Bahn 
zu rechnen ist. Der Orientierungswert 
nach Beiblatt 1 der DIN 18005 für das 
Plangebiet (Allgemeines Wohngebiet) 
liegt bei 55 dB(A) tagsüber. Er wird unter 
folgenden Parametern eingehalten:

 
Variante A: Bei freier Schallausbreitung:

•  Abstand von Wohnbebauung zu Rod- 
 gau Ringstraße: 75 m zur Straßen- 
   mittelachse

•   Abstand von Wohnbebauung zu Süd- 
   trasse: 50 m bis Straßenmittelachse

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4
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• Abstand S-Bahn: 90m bis Gleis- 
    mittelachse (bei 60 dB(A) = 40 m)

Variante B: Mit Schallschutzmaßnahmen 
entlang Rodgau-Ringstraße (Höhe: 3 m) 
und Südtrasse ( Höhe: 2 m)

•  Abstand von Wohnbebauung zu Rod- 
 gau Ringstraße: 30 m zur Straßen- 
   mittelachse

•   Abstand von Wohnbebauung zu  Süd- 
   trasse: 25 m bis Straßenmittelachse

Neben diesen beiden Optionen erden 
Maßnahmen für einen passiven Schall-
schutz zum Schutz des Innenwohnbe-
reichs zumindest in den Randbereichen 
des Baugebiets empfohlen.

In Bezug auf Gewerbelärm trifft das 
Gutachten qualitative Aussagen. Es 
ist voraussichtlich mit Gewerbelärmi-
mmissionen durch das Gewerbege-

biet entlang der Hans-Sachs-Straße zu 
rechnen. Insbesondere die Firma Seu-
fert Transparente Verpackungen wird 
als potenzieller Emittent identifiziert. 
Gemäß deutscher Rechtsprechung dür-
fen zum Schutz vor Gewerbelärm keine 
passiven Schallschutzmaßnahmen zur 
Einhaltung von Immisionsrichtwerten 
durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund empfiehlt das Gut-
achten auf die Planung von Wohnbau-
flächen in Nähe des Gewerbegebietes 
zu verzichten und ggf. nichtstörende 
gewerbliche Nutzungen (z.B. Cafés 
oder Einzelhandelsmärkte) oder Nut-
zungen für den Gemeinbedarf an die-
ser Stelle vorzusehen. Darüber hinaus 
sollte bei der Anordnung der Gebäude 
im Übergangsbereich zum Gewerbe-
gebiet die Belange des Schallschutzes 
berücksichtigt werden.
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Prognose Verkehrslärm mit unter-
schiedlichen Parametern:
Von links nach rechts:
1 | Berechnung Tags/IH=2 m/ohne  
      Schallschutzmaßnamen
2 | Berechnung Tags/IH=2 m/mit  
      Schallschutzmaßnamen
3 | Berechnung Tags/IH=6 m/ohne  
      Schallschutzmaßnamen
4 | Berechnung Tags/IH=6 m/mit   
      Schallschutzmaßnamen
5 | Berechnung Nachts/IH=2 m     
      ohne Schallschutzmaßnamen
6 | Berechnung Nachts/IH=2 m/mit  
      Schallschutzmaßnamen
7 | Berechnung Nachts/IH=6 m/ 
      ohne Schallschutzmaßnamen
8 | Berechnung Nachts/IH=6 m/mit  
      Schallschutzmaßnamen
© Habermehl & Follmann



7. EINZELHANDEL
Die Potenzialanalyse zur Weiterentwicklung der Nahversorgung in Rodgau-West unter Berücksichtigung der Nahversor-
gungsstrukturen in den nördlichen Rodgauer Stadtteilen wurde von Stadt + Handel aus Karlsruhe angefertigt und am  
3. November vorgelegt.

Aufgrund der Gebietsentwicklung in 
»Rodgau-West« stellt sich die Frage, 
ob die vorhandene Nahversorgungs-
struktur für die zukünftige Bevölke-
rung ausreichend gestaltet oder ob es 
einer Neuansiedlung entsprechender 
Einzelhändler bedarf. 

Wettbewerbssituation

Zur Beantwortung dieser Fragestel-
lung wurde als erster Schritt das 
Rodgauer Stadtgebiet als erweiterter 
Untersuchungsraum festgelegt und 
auf die vorhandene Wettbewerbs-
situation hin analysiert. Demnach 
bestehen vier Lebensmittelvollsorti-
menter (durchschnittliche Verkaufs-
fläche (VKF): rd. 1.500 m2), sieben 
Lebensmitteldiscounter (drei der vier 
bundesweit agierenden Discounter 
vertreten, durchschnittliche VKF: rd. 
890 m2), ein Verbrauchermarkt sowie 
fünf Getränkefachmärkte in der Stadt. 
Die gesamte VKF für Nahrungs- und 
Genussmittel in Rodgau beträgt 17.700 
m2; der Umsatz liegt in der Stadt bei 
106,4 Millionen Euro. Das Angebot 
an Lebensmittelmärkten in Rodgau ist 
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
von Discount-Märkten dominiert. Die 
Verkaufsflächendichte liegt mit rd. 
0,33 m2 pro Einwohner unterhalb des 
bundesweiten Durchschnitts von 0,4 
m2 VKF pro Einwohner. 

Der engere Einzugsbereich der Analyse 
umfasst die Stadtteile Jügesheim und 
Hainhausen. Aufgrund der Barrierewir-
kung der S-Bahntrasse kann dabei zwi-
schen einem Kerneinzugsgebiet (west-
lich der Gleise) und einem erweiterten 
Einzugsgebiet (östlich der Gleise) 
unterschieden werden. Innerhalb des 
Einzugsbereiches bestehen drei Voll-
sortimenter (davon ein Biomarkt), drei 
Discount-Märkte und zwei Getränke-
fachmärkte. Die Verkaufsfläche für 
Nahrungs- und Genussmittel beträgt 
hier 5.900 m2 und der Umsatz rd. 38,2 
Millionen Euro.

Nahversorgungssituation

In Hainhausen ist eine flächende-
ckende Nahversorgung mit Ausnahme 
der Siedlungsgebiete im äußersten 
Westen des Stadtteils festzustellen. 
Jügesheim weist seit der Schließung 
eines Discount-Marktes ein Nahver-
sorgungsdefizit im östlichen Bereich 
des Stadtteils auf. Der zentrale Versor-
gungsbereich  Jügesheims besitzt nur 
eine geringe Strahlkraft auf die umlie-
genden Gebiete. Ansonsten wird die 
Nahversogung durch einen REWE-
Supermarkt sowie einen Netto-Lebens-
mitteldiscounter im westlichen Teil von 
Jügesheim sichergestellt. Allerdings 
entsprechen die beiden Märkte nicht 
mehr den marktüblichen Standards für 

Einzelhandel im Lebens- und Genuss-
mittelsegment insbesondere in Bezug 
auf Verkaufsfläche und Parkplätze. 

Für das Plangebiet Rodgau-West 
besteht im Moment eine defizitäre 
Nahversorgung. Der REWE-Markt und 
Aldi-Markt im Gewerbegebiet entlang 
der Hans-Sachs-Straße können auf-
grund der Barrierewirkung der Bahn 
nur sehr bedingt eine Nahversorgungs-
funktion übernehmen. Die südlich lie-
genden Lebensmittelmärkte in Jüges-
heim sind aufgrund ihrer defizitären 
Ausstattung ebenfalls nur bedingt zur 
Versorgung der zukünftigen Bevöl-
kerung in »Rodgau-West« geeignet. 
Aus diesen Gründen, sowie aus der 
Dominanz der Discount-Märkte und 
der unterdurchschnittlichen Verkaufs-
flächendichte, empfiehlt das Gutach-
ten die Ansiedlung eines Lebensmittel-
Vollsortimenters im Plangebiet.

Nachfrageanalyse

Die Nachfrageanlayse zeigt, dass 
die Stadt Rodgau in den letzten 
Jahre starke Bevölkerungszuwächse 
verbuchen konnte. Durch die Ent-
wicklung des Baugebietes »Rodgau-
West« wird Wohnraum für minde-
stens 4.000 Personen geschaffen. 
Die Kaufkraftkennziffer im Untersu-
chungsgebiet liegt mit 107 deutlich 
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über dem Bundesdurchschnitt (= 
100). Dementsprechend ergibt sich 
für Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 
von rd. 109,7 Mio. Euro pro Jahr 
(Prognose 2020: 112,2 Millionen) 
bei einer Zentralität von 97% für 
das erweiterte Untersuchungsgebiet  
(= Rodgau) und 99% für das engere 
Einzugsgebiet (= Jügesheim und 
Hainhausen).

Varianten

Aus diesen Zahlen lässt sich die 
Dimensionierung des zukünftigen 
Lebensmit te l -Vol l sor t imenters 
anhand der potenziellen absatzwirt-
schaftlich trag-fähigen VKF ermitteln. 
Dabei wird eine marktübliche Flä-
chenproduktivität von 4.200 - 4.500 
Euro pro m2 VKF zugrunde gelegt. 
Als mögliche Betreiber werden REWE, 
EDEKA und tegut genannt. Das Gut-
achten betrachtet zwei Szenarien:

Variante A: Ansiedlung eines Lebens-
mittel-Vollsortimenters unter bestehen-
der Wettbewerbssituation

Hier ergibt sich eine Umsatzprognose 
von rd. 4,6 Millionen Euro. Dement-
sprechend ergibt sich eine poten-
zielle absatzwirtschaftlich tragfähige 
VKF von 1.200 - 1.300 m2, wobei die-
ser Wert bereits 20 % VKF für Neben- 
und Randsortimente beinhaltet. 

Variante B: Ansiedlung eines Lebens-
mittel-Vollsortimenters unter Betriebs-
aufgabe des REWE-Marktes an der 
Elbinger Straße

Durch die Betriebsaufgabe ergibt sich 
eine erhöhte Umsatzprognose von 
rd. 7,1 Millionen Euro. Dementspre-
chend ergibt sich eine potenzielle 
absatzwirtschaftlich tragfähige VKF 
von 1.900 m2 - 2.000 m2, inkl. VKF für 
Neben- und Randsortimente. 

Gutachterliche Empfehlung

Beide Varianten tragen aus fach-
gutachterlicher Einschätzung zur 
räumlichen, qualitativen und quan-
titativen Verbesserung des kommu-
nalen Nahversorgungsangebotes bei 
und entsprechen somit den Ziel-
stellungen des Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Rodgau. Jedoch 
bietet Variante 2 den potenziellen 
Betreibern des künftigen Lebensmit-
tel-Vollsortimenters eine marktkon-
forme und zukunftsfähige Verkaufs-
flächenspannweite. Dabei empfiehlt 
das Gutachten eine Beschränkung 
der Verkaufsfläche auf 1.800 m2 

- 1.900 m2. inklusive der VKF für die 
Getränkemarktabteilung. Hiermit 
soll verhindert werden, dass durch 
die Ansiedlung eines Lebensmit-
tel-Vollsortimenters im Plangebiet 
Rodgau-West die Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes in den unter-
versorgten Bereichen im östlichen 
Bereich von Jügesheim aufgrund der 
verstärkten Wettbewerbssituation 
verhindert wird. Bedingung für die 
Neuansiedlung (Variante 1 oder 2) 
eines Lebensmittel-Vollsortimenters 
ist ein hinreichendes nachfrageseiti-
ges Potential (ca. 2.000 bis 3.000 Ein-
wohner), welches voraussichtlich bei 
der Realisierung des 2. Baubaschnitts 
entsteht.
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8. ARTENSCHUTZ
Das Gutachten zur natur- und artenschutzfachlichen Bestandsbewertung wurde vom Planungsbüro Dr. Huck aus Geln-
hausen erarbeitet.

Die geplante städtebauliche Entwick-
lung des Gebiets führt zu Eingriffen in 
Natur und Landschaft. In Bezug auf Bio-
toptypen kann insgesamt eine geringe 
bzw. mittlere Wertigkeit des Plange-
biets angenommen werden. Vereinzelt 
finden sich hochwertige Biotoptypen, 
die der beiliegenden Karte der Bioto-
ptypen und Nutzungen entnommen 
werden kann (Gebüsch 02.200 und 
ruderaler Wiesenbereich 09.130). Kom-
pensationsmaßnahmen können prinzi-
piell direkt vor Ort umgesetzt, den Öko-
punkten aus vorgezogenen Maßnah-
men zugeordnet werden oder durch 
externe Ausgleichsflächen erbracht 
werden. Zwar bemisst sich die Grund-
lage für Kompensationsmaßnahmen 
am Inhalt der späteren Bebauungs-

pläne, jedoch können die Kompensa-
tionsmaßnahmen voraussichtlich nicht 
komplett vor Ort erbracht werden. 

Bei der Realisierung des Vorhabens 
kommt es aller Voraussicht nach zum 
Verlust gesetzlich geschützter Bio-
tope. Die Standorte können der bei-
gefügten Karte entnommen werden 
(Symbol: gelbes Dreieck mit Ausru-
fezeichen). Es handelt sich dabei um 
eine Streuobstwiese im südöstlichen 
Plangebiet  sowie um straßenbeglei-
tende Gehölzalleen im nordöstlichen 
und westlichen Bereich des Gebietes. 
Bei Verlust  der gesetzlich geschütz-
ten Biotope muss ein funktionaler 
Ausgleich erfolgen. Dies bedeutet 
einen Ersatz mindestens im gleichen 

Umfang der verloren gegangenen 
Flächen und somit z.B. die Neuanlage 
einer Streuobstwiese.

Aus faunistischer Perspektive müssen 
nach aktuellem Kenntnisstand Maß-
nahmen zum Arterhalt der Zaunei-
dechse und verschiedener Vogelarten 
erfolgen. Dabei sind Gebüschbrüter 
(Bluthänfling, Gartenrotschwanz u.a.), 
die Gruppe der Bodenbrüter (Feldler-
che, Rebhuhn, Wachtel u.a.) sowie 
Gebäudebrüter (Haussperling, Felds-
perling, Mehlschwalbe u.a.) betroffen. 
Im Rahmen der artenschutzrechtliche 
Prüfung  sind ggf. Vermeidungs-, Aus-
gleichs- und CEF-Maßnahmen in den 
anschließenden Bebauungsplanver-
fahren durchzuführen.
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Biotop-/Nutzungstypen 

02.200 Gebüsch, basisch

03.110 Streuobstwiese, intensiv

03.120 Streuobstwiese neu angelegt

04.110 Einzelbaum, heimisch, standortgerecht

04.210 Baumgruppe, heimisch, standortgerecht
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06.200 Weide, intensiv
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02.200 Gebüsch, basisch

03.110 Streuobstwiese, intensiv

03.120 Streuobstwiese neu angelegt

04.110 Einzelbaum, heimisch, standortgerecht

04.210 Baumgruppe, heimisch, standortgerecht

04.310 Allee, heimisch, standortgerecht

06.200 Weide, intensiv

06.200/10.230  Mischbiotop Weide, Rohboden 

06.320 Frischwiese, intensiv

06.910 Wirtschaftswiese, intensiv

09.130 Ruderale Wiese

09.160 Bankettbereich

10.430 Lagerplatz

10.510 Vollversiegelte Fläche

10.530 Teilversiegelte Fläche

10.510-B Gleiskörper

10.610 Feldweg, bewachsen

11.191 Acker, intensiv

10.510/10.715/11.222 Mischbiotop Vollversiegelte Fläche, 
Dachfläche und Hausgarten

Liegenschaftskataster

Sonstige Strukturen

Plangebiet

Schutzgebiete und gesetzlich geschützte Biotope

#*

! Nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 13 HAGBNatSchG
gesetzlich geschützte Biotope

Landschaftsschutzgebiet

Kartengrundlagen: Amtliche Liegenschaftskarte und TK50, 
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Hinweis: Kartierte Biotop-, Gehölz- und Nutzungsstrukturen sind 
vermessungstechnisch nicht aufgenommen.
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9. KLIMA
Die Klimaökologische Analyse für Rodgau-West wurde von Ökoplana aus Mannheim ausgearbeitet und am 18.08.2016 
vorgelegt.

Im Allgemeinen ist Rodgau von hoher 
Wärmebelastung betroffen, weshalb 
klimaökologische Ausgleichsräume 
(Wald-, Grün- und Landwirtschafts-
flächen) von hoher Bedeutung sind. 
Die Ausgleichsräume dienen zur Bil-
dung von Kalt- und Frischluft (aktive 
Ausgleichsleistung) und sind auch 
für das Stadtklima als Ventiliationflä-
chen für den Luftaustausch wichtig. 
Großräumig wird das Strömungsge-
schehen in Rodgau durch die Leitlini-
enwirkung des Taunus, Odenwaldes, 
Messeler Hügellandes und des Spess-
arts bestimmt. Innerhalb des Stadtge-
bietes sind zudem kaltluftinduzierte 
Ausgleichsströmungen zwischen den 
kühlen Freilandbereichen und der 
Bebauung sowie schwache Kaltluft-
bewegungen entlang der Rodauaue 
zu erwarten.

Der Bereich des Plangebiets dient 
zur Kalt- und Frischluftproduktion 
und entspricht einem Übergangs-
raum zwischen der angrenzenden 
Bebauung und dem westlichen Frei-
landraum, der ein wichtiges Kalt-
luftentstehungsgebiet darstellt. Die 
bestehenden Freiflächen des Plan-
gebietes forcieren den bodennahen 
Luftaustausch und unterbinden Wär-
mestaus und die verstärkte Akkumu-
lation von Luftschadstoffen. Die nörd-
lich und östlich angrenzende Bebau-
ung profitieren von dieser Kalt- und 
Frischluftzufuhr. Die S-Bahntrasse 
stellt keine nennenswerte Strömungs-
barriere dar.

Das Plangebiet »Rodgau West« stellt 
sich somit als siedlungsnaher klima-
ökologischer Ausgleichraum heraus. 
Die Fläche dient sowohl als Kaltluft-/ 
Frischluftproduktionsfläche als auch 

als Ventilationsfläche und Kaltluft-
zugbahn. Daher ist es erstrebens-
wert ausreichend bebauungsinterne 
Grünflächen zur Minimierung des 
örtlichen Wärmeinseleffektes zu 
sichern, als auch Ventilationsbahnen 
zu berücksichtigen, sodass weiterhin 
Strömungen von Kalt- und Frischluft  
in die bebauten Gebiete ermöglicht 
werden. Um diese Ziele zu erreichen 
sollten folgende Aspekte bei der städ-
tebaulichen Planung berücksichtigt 
werden:

• Hoher Grünanteil:
 Das gesamte Plangebiet sollte 

großzügig durchgrünt sein. Dem-
entsprechend ist eine Regulierung 
der baulichen Dichte empfehlens-
wert.

 Empfehlung: GRZmax.: 0,4

• Minimierung von Strömungs-bar-
rieren:

  Höhe und Breite der Bebauung 
sollte insbesondere in den Über-
gangs bereichen zur Bestands-
bebauung  reguliert werden. 
Empfehlung: Zwei bis drei Geschosse 
für Reihen-, Doppel- und Einfamlien- 
häuser; Solitäre Stadtvillen bis zu 
fünf Geschosse unter Berücksichtung 
von entsprechenden Abständen zu 
übriger Bebauung.

• Grünräume als Kaltluftprodukti-
onsräumen und Kaltlufleitbahnen:

 Großzügige und durchgängige 
Grünflächen in Ost-West-Richtung 
als Ventilationsbahnen sowie bebau-
ungsinterner Freiräume als Kaltluft-
produktionsflächen sollten in der 
Planung Berücksichtigung finden. 
Riegelartige Bepflanzungen sind 

zu unterlassen. Spiel- und Sportflä-
chen sind naturnah, Geh- und Rad-
wege mit wassergebundenen Deck-
schichten auszuführen.

   Empfehlung: Grünzüge im Über-
gangsbereich zur nördlichen Bebau-
ung in Hainhausen sowie zur süd-
lichen Bebauung in Jügesheim. Im 
Süden besteht die Möglichkeit eine 
räumliche Verbindung zur Rodauaue 
herzustellen. Eine weitere Ost-West 
Verbindung wäre als westliche Ver-
längerung der Wilhelm-Leuschner-
Straße empfehlenswert. Die Grün-
züge müssen dabei nicht zwingend 
geradlinig gestaltet sein (vgl. Abbil-
dung rechts). Eine bebauungsinterne 
Freiraumstruktur bietet sich entlang 
der S-Bahntrasse mit min. 6-facher 
Breite der seitlich begleitenden Bebau-
ung (optimal: 10-fach) an.

• Ventilationsachsennetz:
 Ventilationsachsen können neben 

Grünflächen auch Straßenzüge und 
Gebäudeabstandsflächen beinhal-
ten.

 Empfehlung: Mindestbreite einer 
Straße mit Funktion als Ventilations-
achse von ca. 20 m, um schattenwer-
fende Baumpflanzungen zu ermög-
lichen. Straßen können in leicht 
geschwungener oder versetzter Form 
angeordnet werden.

• Kleinräumige Freiflächen mit 
bioklimatischer Funktion:

 Neben Grünzügen und Straßen 
können sich Freiflächen wie Plätze, 
Spielplätze, kleine Parkflächen oder 
zusammenhängende Hausgärten 
positiv mikroklimatisch auswirken. 

 Empfehlung: Berücksichtigung von 
schattenspendenden Elementen zur 
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Schaffung von kühlen Erholungsräu-
men in den Sommermonaten und 
evtl. Nutzung von Wasserelementen.

• Reduzierung versiegelter Erschlie-
ßungs- und Stellplatzflächen.

 Erschließungs- und Stellplatzflä-
chen mit Asphaltdecken oder Pfla-
sterbelägen tragen zur Aufheizung 
an heißen Sommartagen bei.

 Empfehlung: Rasengittersteinen, 
Paddockplatten o.ä. sollten nach 
Möglichkeit als Bodenbeläge genutzt 
werden. Stellplätze in gebäudeinte-
grierten Garagen und Tiefgaragen 
mit begrünter Überdeckung sind 
empfehlenswert. 

• Helle Oberflächenbeläge:
 Helle Oberflächen bei Platz- und 

Wegeflächen bewirkt eine hohe 
Reflektion der einwirkenden kurz-
welligen Strahlung. 

 Empfehlung: Neben Belägen von 
Platz- und Wegeflächen sind helle 
Fassadenanstriche aus gleichem 
Grund zu empfehlen.

• Gründächer:
 Begrünte Dachflächen tragen zu 

einer Abkühlung des Mikroklimas 
an heißen Tagen bei. Zudem redu-
zieren begrünte Dächer die Staub-
belastung in der Luft und besitzen 
eine Wasserrückhaltefähigkeit, die 
bei Starkregenereignissen zu einer 
Vermeidung von Abflussspitzen für 
die Kanalisation führt.

• Versickerung von Niederschlag-
wasser:

 Die Versickerung von Niederschlag-
wasser entlastet das Kanalsystem. Sie 
trägt darüber hinaus zur Entstehung 
von Verdunstungskälte bei und 
beeinflusst somit das Mikroklima.

• Verkehr:
 Motorisierter Verkehr hat einen 

erheblichen Einfluss auf die Luft-
qualität. In Kreuzungsbereichen 
entsteht durch Abbremsen und 
Beschleunigen ein erhöhter Luft-
schadstoffausstoß. Insgesamt sollte 
der nicht-motorisierte Verkehr geför-
dert werden.

 Empfehlung: Bau von Kreisverkehren 
anstelle der Nutzung von Lichtsignal-
anlagen entlang der Rodgau-Ring-
straße. Ausweisung von Fahrradwegen. 

• Energie:
 Alternativen zu fossilen Energieträ-

gern sind zu fördern.

 Zur vereinfachten Beurteilung der 
Klimaverträglichkeit  wurde für das 
Baugebiet Rodgau-West ein Krite-
rienkatalog zusammengestellt, der 
wesentliche Zielvorgaben beinhaltet.

Unten links:
Möglichkeiten der Ausformung der Grünzüge 
© Ökoplana

Unten rechts:
Auszug aus dem klimaökologischen Kriterienkatalog
© Ökoplana

23



TEIL C
:  BETEILIG

U
N

G



10. POLITISCHER WORKSHOP
Im Sommer 2016 wurden im Rahmen eines Workshops von Seiten der Kommunalpolitik erste Ziele für die Gebietsentwick-
lung »Rodgau-West« definiert. Aus den Anregungen von Seiten der Politik ergeben sich erste Vorgaben für den städte-
baulichen Wettbewerb, die – gemeinsam mit den Anregungen aus den folgenden Beteiligungsformaten – Eingang in die 
Auslobung finden. Im Folgenden sind die wesentlichen Diskussionsergebnisse des politischen Workshops zusammengefasst.

Bebauung

Hinsichtlich der Bebauung wird 
eine aufgelockerte Bebauung mit 
einer ausgewogenen Mischung 
von Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern gewünscht. Mehrfamilienhäu-
ser mit mehr als sechs Wohnungen  
werden abgelehnt. Die Bebauung 
sollte in großen Teilen maximal drei 
Geschosse aufweisen. Teilweise wird 
auch der Wunsch nach einer über-
wiegenden Einfamilienhausbebau-
ung geäußert. In Bezug auf den sozi-
alen bzw. preisgedämpften Woh-
nungsbau werden Anteile zwischen 
10 % und 33 % als tragfähig einge-
schätzt. Ebenso sind Mehrgenerati-
onenprojekte sowie die Förderung 
von Familien gewünscht. 

Die Bebauungsdichte im Baugebiet 
sollte geringer als der aktuelle Stadt-
durchschnitt sein. In Bezug auf die 
Vorgaben des Regionalverbandes (45 
bis 60 Wohneinheiten je Hektar) ist 
der untere Wert als Richtwert anzu-
nehmen. Die neue Bebauung sollte 
sich dabei an den umgebenden 
Bestand anpassen.

Freiraum

Darüber hinaus wird eine intensive 
Durchgrünung bzw. viel integrier-
tes Grün durch Bolzplätze und Spiel-
plätze als Erholungsräume für das 
neue Baugebiet gewünscht. Öffent-
liche Freiräume sind so zu gestalten, 
dass keine dunklen Ecken und unge-

wollten Rückzugsmöglichkeiten ent-
stehen. Die parkähnliche Randgestal-
tung aus dem Baugebiet H 17 soll in 
»Rodgau-West« fortgesetzt werden 
(Erweiterung des »Helixparks«). 

Vernetzung

Generell wird ein gut ausgebautes 
Fahrrad- und Fußwegnetz angeregt, 
der Fahrrad- und Fußweg entlang der 
Bahnlinie sollte dabei in ausreichender 
Breite (4,0 m) Bestandteil der Kon-
zeption sein. Darüber hinaus können 
auch neue Kreisverkehre analog zum 
Baugebiet H 17 Elemente der Fuß-
wegevernetzung darstellen. Ggf. ist 
ein weiterer Übergang über die Bahn-
strecke für den Rad- und Fußverkehr 
denkbar, um insbesondere die Anbin-
dung in das Zentrum von Jügesheim 
und nach Hainhausen zu verbessern. 

Für den öffentlichen Raum wird eine 
moderne Gestaltung gewünscht. Die 
Fahrerschließung ist zudem so zu 
gestalten, dass die Orientierung ein-
fach ist. Angesichts der guten ÖPNV-
Anbindung sollte auch über auto-
freie Wohnbereiche nachgedacht 
werden. Auch eine Busverbindung 
im Plangebiet wird angeregt. Ein 
weiterer S-Bahn-Anschluss ist ange-
sichts der kurzen Abstände zwischen 
Hainhausen und Jügesheim eher 
unwahrscheinlich. Die Rodgau-Ring-
straße sollte perspektivisch im Sinne 
der Optimierung der überörtlichen 
Anbindung Richtung Norden fortge-
setzt werden. 

Klimaschutz und -anpassung

Für das neue Baugebiet sollte die 
Nutzung alternativer Energieformen, 
z.B. Erdwärme/Photovoltaik, Block-
heizkraftwerk (BHKW) für eine zen-
trale Versorgung, Abwasserwärme-
rückgewinnung forciert werden. 
Der Idealfall stellt eine weitestge-
hend autonome Energieversorgung 
dar. 

Auch Mobilität spielt für den Klima-
schutz eine wesentliche Rolle. Vor 
diesem Hintergrund sollte das Bau-
gebiet für eine nachhaltige Mobi-
lität gute Voraussetzungen bieten, 
z.B. durch autofreie Wohnbereiche, 
Carsharing-Angebote, radfahrer-
freundliche Gestaltung und Berück-
sichtigung der E-Mobilität (E-Bike, 
Seniorenmobile). 

Im Sinne der Anpassungen an den 
Klimawandel sind bei der Planung 
des Gebietes insbesondere grüne 
und blaue Strukturen zu berück-
sichtigen. Bestehende West-Ost 
Gehölze sollten erhalten werden 
bzw. in die Planung einbezogen 
werden. Darüber hinaus werden 
neue Grünelemente wie Alleen und 
eine großzügige Bepflanzung im 
Plangebiet gewünscht. Frischluft-
schneisen sind zu erhalten. Des wei-
teren ist eine Versickerung vor Ort 
zu forcieren. In diesem Zusammen-
hang wird auch eine Brauchwasser-
nutzung angeregt.
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Versorgung

Gewünscht wird eine ausgewogene, 
fußläufig erreichbare, integrierte, klein-
flächige Nahversorgung mit Einkaufs-
charakter im Plangebiet, z.B. Einzel-
handel mit Grundsortiment, Bäckerei, 
Zeitungen. Ein autoorientierter Stand-
ort an der Rodgau-Ringstraße wird 
kritisch gesehen. Darüber hinaus wird 
angemerkt, den Aspekt der Versorgung 
nicht nur auf Lebensmittel zu beziehen. 
Gewünscht wird nicht ein reines Wohn-
gebiet, sondern ein Wohnquartier, das 
offen ist für ergänzende Nutzungen 
wie Gastronomie und Arztpraxen (ggf. 

auch subventioniert). Angeregt wird 
auch, die Frage der Nahversorgung für 
Rodgau-West im Sinne eines Gesamt-
konzeptes für Rodgau (-Mitte/Nord) zu 
diskutieren. 

Entwicklungsrichtung / Bauabschnitte

In Bezug auf die Entwicklungsrich-
tung wird vorgeschlagen, sich an 
technischen Begebenheiten zu orien-
tieren (Verkehr, Kanal). Grundsätzlich 
sind Planungskonzepte zu begrüßen, 
die mehrere Optionen zulassen, um 
Abhängigkeiten zu Einzeleigentümern 
zu minimieren. 

Weitere Themen

Neben den o.g. Themen ist die Berück-
sichtigung von Orten zum Kommu-
nizieren eine zentrale Anforderung an 
die Planung des Gebietes. Dies können 
eine »Mitte«/öffentliche Plätze, z.B. mit 
Gastronomie und kulturellen Ange-
boten, aber auch Infrastruktureinrich-
tungen (Schule, Bürgertreff etc.) oder 
Freiflächen sein. Zudem sollten wei-
tergehende infrastrukturelle Belange, 
wie z.B. die Breitbandversorgung, 
berücksichtigt werden. 

Ergebnisse des politischen Workshops 
auf Metplankarten - Bebauung
© Post • Welters

Ergebnisse des politischen Workshops 
auf Metplankarten - Versorgung und 
Entwicklungsrichtung/Bauabschnitte
© Post • Welters
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11. AUFTAKTVERANSTALTUNG
Die Auftaktveranstaltung fand am 23. November 2016 im Bürgerhaus Dudenhofen statt. Die Veranstaltung bot zu Beginn 
einen allgemeinen Informationsteil zur Gebietsentwicklung »Rodgau-West«, der das Verfahren des städtebaulichen Wett-
bewerbes sowie die Ergebnisse der (in Teil B zusammengefassten) Gutachten zum Inhalt hatte. Anschließend konnten die 
Bürgerinnen und Bürger Rückfragen an die Vertreter der Stadt Rodgau, der HLG und des Büros Post • Welter stellen.Im 
Anschluss bestand für die Anwesenden die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Visionen für »Rodgau-West« einzubringen. 
Es wurde ein »Fliegendes Klassenzimmer« mit drei Stationen durchgeführt. Hierzu teilten sich die Teilnehmer in drei Grup-
pen auf und durchliefen nacheinander die drei Stationen des »Fliegenden Klassenzimmers«. An jeder Station konnte, unter 
Betreuung eines Moderators, 20 Minuten zu den gestellten Fragestellungen diskutiert werden. Nachdem die Gruppen alle 
drei Stationen durchlaufen haben, wurden die wesentlichen Inhalte der Diskussionen im gemeinsamen Plenum vorgestellt. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Stationen zusammengefasst.

Bürgerinnen und Bürger während des 
Informationsteils der Veranstaltung

© Post • Welters

Diskussion und Rückfragen im 
Anschluss an den Informationsteil

© Post • Welters
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STATION 1: BEDEUTUNG DES PLANGEBIETES 
FÜR DIE GESAMTSTADT
Wie kann Rodgau von der Baugebietsentwicklung profitieren? 

Durch die Entwicklung des Bauge-
bietes kann insbesondere die Jügeshei-
mer Ortsmitte profitieren. »Rodgau-
West« wird die Einwohnerzahl der 
Stadt und somit das Kaufkraftvolumen 
deutlich anheben. Dies könnte einen 
wichtigen Impuls für die Jügesheimer 
Ortsmitte darstellen. Es wird angeregt, 
dass bei zukünftigen Überlegungen 
bzgl. Einzelhandel nicht nur nahversor-
gungsrelevante Sortimente bei der Pla-
nung berücksichtigt werden, sondern 
auch zentrenrelevante Sortimente (wie 
z.B. Elektronik, Kleidung etc.). 

Darüber hinaus erhoffen sich die 
Anwesenden, dass die örtliche Infra-
struktur, in all ihren Facetten, von 
der Baugebietsentwicklung profi-
tiert. Es sollen leistungsstarke und 
zeitgemäße Datennetze in Rodgau 
ausgebaut werden. Neben der digi-
talen Infrastruktur wird sich auch ein 
positiver Effekt auf die verkehrliche 
Infrastruktur erhofft. Durch das neue 
Baugebiet werden mehr Personen 
die S-Bahnlinie 1 nutzen. Dies könnte 
Impuls für eine erhöhte Taktung 
sowie eine erweiterte Zuglänge sein. 

Auch die sportliche Infrastruktur der 
Stadt könnte durch »Rodgau-West« 
profitieren, wenn das Sportgelände 
westlich der Rodgau-Ringstraße bei 
der Konzeption miteinbezogen wird. 
So könnte zum Beispiel durch die 
Öffnung des Geländes für den Brei-
tensport ein wesentlicher Schritt für 
ein besseres Sportangebot in Rodgau 
getan werden. Darüber hinaus wird 
die Errichtung einer Polizeistation 
innerhalb des neuen Wohngebietes 
angeregt.

Welche Funktionen werden im Plangebiet gewünscht?

Neben einer adäquaten Ärzteversor-
gung wünschen sich die Bürgerinnen 
und Bürger die Berücksichtigung von 
Wohnraum für Senioren in Form von 
»betreutem Wohnen« sowie Altenhei-
men. Auch innovative Wohnformen, 
die »klassische« Wohnangebote 
ergänzen könnten, wie z.B. Mehr-
generationenhäuser, kamen als Idee 
während der Diskussion zur Sprache.

Neben der sozialen Infrastruktur 
beschäftigt viele Anwesende das 
Thema der verkehrlichen Erschließung. 
Aus Sicht der Autofahrer wird die Wei-
terführung der Rodgau-Ringstraße im 
Norden sowie eine Erweiterung der 
Südtangente in östliche Richtung als 
mögliche Projekte für eine verbesserte 
Erreichbarkeit mit dem Pkw angeregt. 
In Bezug auf öffentliche Verkehrs-

mittel wird die Einrichtung von Bus-
stationen innerhalb des Plangebietes 
als wichtige Maßnahme genannt. 
Zudem sollte eine Fußgänger- und 
Radfahrerquerung (oberirdisch oder 
unterirdisch) über die Bahngleise 
erfolgen, um das Baugebiet an die 
östlichen Teile des Siedlungsgefüges 
anzubinden.

Welche Anziehungspunkte für die Rodgauer Bürger werden angeregt?

Als ein möglicher Anziehungspunkt 
wird die Errichtung einer Stadthalle für 
Rodgau innerhalb von »Rodgau-West« 
angeregt. Neben diesem visionären Pro-
jekt wird der Bau eines Vereinsheimes 
angeregt, dessen Räumlichkeiten von 
verschiedenen Organisationen und Ver-
einen in der Stadt genutzt werden kön-
nen. Zudem könnten durch die geplante 
Schule und Kitas Anziehungspunkte ent-
stehen. Dabei sollte auf eine qualitäts-
volle Architektur geachtet werden. Es 
wird auch die Errichtung von multifunk-
tionalen Gebäuden (insb. Schule) vor-

geschlagen, so dass die Räumlichkeiten 
auch durch unterschiedliche Personen-
gruppen, Vereine und Organisationen 
genutzt werden können.

Bezüglich der Frage wo Anziehungs-
punkte für die Rodgauer Bürgerinnen 
und Bürger entstehen könnten, wird 
angemerkt, dass publikumsintensive 
Nutzungen eher an den östlichen 
Rand des Plangebietes angesiedelt 
werden sollten. Hier bestehen mit der 
Bahntrasse sowie dem Gewerbegebiet 
entlang der Hans-Sachs-Straße bereits 

Lärmemittenten, sodass eine Wohn-
funktion ohnehin beeinträchtigt wäre. 
So könnte eine »ruhige Mitte« für die 
Bewohner des Gebietes entstehen.

Als Voraussetzung für die Entstehung 
neuer Anziehungspunkte für die Rod-
gauer Bevölkerung wird die Bedeu-
tung der Anbindung an die Jüges-
heimer Ortsmitte betont. Ob eine 
Anbindung über den Alten Weg für 
den motorisierten Verkehr sinnvoll ist, 
müsste evtl. genauer geprüft werden. 
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STATION 2: ÖFFENTLICHE PLATZFLÄCHEN  
UND FREIRÄUME IM PLANGEBIET
Wie können die Ansprüche unterschiedlicher Zielgruppen berücksichtigt werden?

Die Teilnehmer sind einstimmig der 
Meinung, dass Freiraum prinzipiell 
alle Menschen ansprechen sollte. Eine 
Zonierung des Freiraumes in unter-
schiedliche Bereiche für Zielgruppen 
wird dann zugestimmt, wenn ein 
räumlicher Bezug zwischen den ein-
zelnen Zonen besteht. Das bedeutet 
ganz allgemein, dass der Gestaltung 
von Teilbereichen des Freiraumes für 

bestimmte Zielgruppen zugestimmt 
wird, der Freiraum als Ganzes jedoch 
ein Ort für alle Bürgerinnen und Bür-
ger sein muss. 

In der weiteren Diskussion werden die 
Belange der Radfahrer im Besonderen 
angesprochen. Durch die Anlage von 
Radwegen in attraktiven Freiräumen 
kann Radfahren zu einem optischen 

Erlebnis werden. Aus diesem Grund 
sollten die Ansprüche des Radverkehrs 
in der weiteren Konzeption des Frei-
raumes berücksichtigt werden. Hier-
bei sollte auch an E-Mobilität gedacht 
werden. So wird die Etablierung von 
E-Stationen im gesamten Baugebiet 
angeregt und die Errichtung von Fahr-
radparkhäusern (für E-Bikes und her-
kömmliche Räder) angeregt.

Welche Anforderungen ergeben sich an die Gestaltung und Funktion öffentlicher Platzflächen?

Ein wesentliches Anliegen vieler Beteili-
gter stellt die qualitätsvolle Gestaltung 
des öffentlichen Raumes dar. In Bezug 
auf Platzflächen spielt hierbei eine hohe 
Aufenthaltsqualität eine bedeutende 
Rolle. Es wird angeregt durch gastrono-
mische Angebote (wie z.B. Cafés) Orte 
zu schaffen, wo sich Menschen gerne 
im Stadtraum aufhalten. Es wird jedoch 
auch angemerkt, dass nicht ausschließ-
lich Orte mit einem kommerziellen 
Charakter entstehen dürfen. Stattdes-
sen benötigt es z.B. Bänke und andere 

Sitzgelegenheiten, die allen zugänglich 
und umsonst sind. Zudem könnten 
Orte mit einem gewissen Event-Charak-
ter entstehen, die zur Aufenthaltsquali-
tät des öffentlichen Raumes beitragen. 
Als Beispiel werden Wasserspielplätze 
für Kinder und Jugendliche genannt. 
Generell muss bedacht werden, dass 
durch die Nutzung des öffentlichen 
Raumes Konflikte mit Anwohnern in 
Bezug auf Lärmemissionen entstehen 
können, weshalb die Lage solcher Orte 
genau bedacht werden muss.

Eine weitere Anregung stellt die Beschat-
tung von Plätzen dar. Durch Bäume 
oder Pergolen könnten schattige Platz-
flächen entstehen, die auch bei heißen 
Temperaturen genutzt werden kön-
nen und gleichzeitig als Gestaltungse-
lement dienen. Hierzu wird angeregt, 
dass die Anlage von Baumalleen aus 
Gründen der Beschattung sinnvoll ist. 
Zudem tragen Baumalleen zu einem 
positiven Erscheinungsbild des gesam-
ten Gebietes bei.

Welche Anforderungen ergeben sich an die Gestaltung und Funktion des Freiraums?

Auch bei dieser Frage spielt eine quali-
tätsvolle Gestaltung nach Auffassung 
der Teilnehmer eine entscheidende 
Rolle. Es wird jedoch kontrovers dis-
kutiert, wie viel Freiraum für »Rodgau-
West« nötig ist. Vereinzelt wird die 
Auffassung vertreten, dass die nähere 
Umgebung bereits eine hohe Attrakti-
vität aufweist (Rodaupark, Wald etc.), 
weshalb eine großflächige Anlage 
von Grünflächen nicht notwendig sei. 
Ferner wird angeregt, dass zu groß 
angelegte Grünflächen aufgrund der 
Instandhaltungskosten nicht bezahl-
bar seien. Daher muss ein angemes-
senes Maß aus Bebauung und Frei-
flächen eingehalten werden. Darüber 
hinaus sollte auf die Sauberkeit und 
Gepflegtheit des Freiraumes geachtet 
werden. Insbesondere Grünflächen in 
Form von »Begleitgrün« (entlang von 
Wegen sowie immissionsschutzrecht-
liche Abstandsflächen) wirken ohne 
gestalterische Elemente verwahrlost 
und werden dementsprechend nicht 

genutzt bzw. nicht gepflegt. Hier 
wäre es entscheidend auf die Qualität 
von Freiräume jeglicher Art zu achten 
und sich mit Gestaltungs- und Nut-
zungsoptionen auseinanderzusetzen. 

Als mögliche Nutzungsperspekti-
ven für den Freiraum werden solida-
rische Landwirtschaftsflächen wie z.B. 
gemeinschaftliche Obstwiesen oder 
Gärten (»Essbare Stadt«) oder Genera-
tionenspielplätze, die Sport und Spiel 
für alle Altersklassen bieten, genannt. 
Zudem könnten durch Veranstal-
tungen der Freiraum in den Fokus der 
Rodgauer gerückt werden. So finden 
z.B. im Rodau-Park vermehrt Events 
statt, die von den Bürgerinnen und 
Bürgern sehr gut angenommen wer-
den. Ähnliche Formate wären auch für 
»Rodgau-West« denkbar.

Ein letzter wesentlicher Aspekt der 
Diskussion bzgl. Freiflächen umfasst 
die Verbindungs- und Vernetzungs-

funktion. Durch die Gebietsentwick-
lung »Rodgau-West« kann eine zweite 
grüne Nord-Süd-Achse entstehen, die 
parallel zur Verbindung entlang der 
Rodau die Stadtteile Jügesheim und 
Hainhausen verbindet. Somit würde 
eine neue attraktive Verbindung ent-
stehen, die für Fußgänger und Rad-
fahrer von Vorteil wäre. Durch den 
Anschluss an den Helixpark könnte 
diese Verbindung weiter fortgeführt 
werden. Darüber hinaus bietet sich 
die Möglichkeit, die ohnehin im Kli-
magutachten geforderten Grün-
schneisen als eine Grünverbindung in 
Ost-West-Richtung zwischen den Frei- 
und Waldflächen im Westen und der 
Rodau-Aue im Osten zu realisieren. 
Eine solche Verbindung hätte nicht 
nur eine Verbindungsfunktion, son-
dern würde auch eine wichtige ökolo-
gische Vernetzung schaffen.
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STATION 3: BEBAUUNG IM PLANGEBIET
Wie stellen Sie sich die zukünftige Bebauung in »Rodgau-West« vor?

Ebenso wie beim Thema Freiraum 
spielt Qualität für die Bürgerinnen und 
Bürger auch bei der Bebauung eine 
entscheidende Rolle. Mit »Rodgau-
West« soll ein Ort mit ansprechender 
und qualitätsvoller Architektur entste-
hen, der sich positiv auf die gesamte 
Stadt auswirkt. Dabei betonen man-
che Teilnehmer die Dringlichkeit des 
Vorhabens sowohl aus Sicht des Woh-
nungsmarktes als auch mit Blick auf 
den Finanzmarkt und der aktuellen 
Zinslage. Trotz dieser Ansprüche wün-
schen sich die Anwesenden, dass Rod-
gau durch die Baugebietsentwicklung 
mehr zusammenwächst. »Rodgau-
West« soll eine existierende Lücke 
zwischen den Stadtteilen Jügesheim 

und Hainhausen schließen, weshalb 
eine Anbindung bzw. Orientierung an 
den Bestand zu beachten ist. Prinzipi-
ell können sich viele der Anwesenden 
eine dichte Bebauung mit Geschoss-
wohnungsbau zumindest in Teilen 
des Gebietes vorstellen. Es wird jedoch 
auch der Wunsch nach Einzelgrundstü-
cken für Einfamilienhäuser geäußert.

Konkrete Vorstellungen zur Gestaltung 
der Gebäude sind ansonsten in der 
Diskussion zweitrangig. Stattdessen 
gibt es viele Anregungen und Ideen in 
Bezug auf die Verkehrs- und Freiflächen. 
Auch an dieser Stelle wird – ebenso wie 
an der Station 2 – auf die belebende 
Wirkung von Gastronomie bei Platzsi-

tuationen hingewiesen. Zudem wird 
der Wunsch nach ruhigen Grünflä-
chen sowie der Gestaltung von Freiflä-
chen mit Wasserelementen formuliert. 
Darüber hinaus ist den Teilnehmern 
wichtig, dass Rad- und Fußverkehr in 
»Rodgau-West« Berücksichtigung fin-
den. Es sollen breite Gehwege gebaut 
werden, die nach Möglichkeit im Sinne 
einer Verkehrstrennung separat von 
den Radwegen errichtet werden. Des 
Weiteren wird die Forderung nach 
einem Radschnellweg sowie die Errich-
tung einer Unter- bzw. Überführung 
für Rad- und Fußgänger zur Querung 
der S-Bahnlinie geäußert. 

Wie kann durch die Bebauung ein Alleinstellungsmerkmal gebildet werden?

Als ein mögliches Alleinstellungsmerk-
mal für »Rodgau-West« wird die Errich-
tung eines Quartiersplatzes vorgeschla-
gen. Ein solcher Platz könnte als zentraler 
Treff- und Aufenthaltsort für die Men-
schen dienen und durch unterschied-

lichen Funktionen und Nutzungen zur 
zentralen Anlaufstelle des öffentlichen 
Lebens in »Rodgau-West« werden. Eine 
weitere Möglichkeit wäre die Etablierung 
eines Mehrgenerationenhauses in »Rod-
gau-West«. Das Haus könnte ebenfalls 

als Treffpunkt für Menschen im Quartier 
dienen und somit großen Einfluss auf 
das Zusammenleben in »Rodgau-West« 
ausüben.

Präsentation der Ergebnisse des 
»Fliegenden Klassenzimmers«
© Pressestelle Stadt Rodgau
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Diskussion an der Station 1 des 
»Fliegenden Klassenzimmers«

© Pressestelle Stadt Rodgau

Diskussion an der Station 3 des 
»Fliegenden Klassenzimmers«

© Pressestelle Stadt Rodgau

Diskussion an der Station 2 des 
»Fliegenden Klassenzimmers«

© Pressestelle Stadt Rodgau
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12. ONLINE-BETEILIGUNG
Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung konnten die Bürgerinnen und Bürger weiterhin ihre Ideen und Visionen für 
»Rodgau-West« mitteilen. Unter rodgau-west.de steht eine Homepage mit den wichtigsten Informationen zur Gebietsent-
wicklung einschließlich der in Auftrag gegebenen Gutachten zur Verfügung. Über die Unterseite »Beteiligung« konnten 
Interessenten bis einschließlich 20. Dezember 2016 vorgegebene Fragestellungen zu »Rodgau-West« beantworten. Die 
Fragen orientierten sich an der Auftaktveranstaltung und wurden teilweise für die Online-Beteiligung umformuliert. Ins-
gesamt haben 16 Personen die Möglichkeit der Online-Beteiligung genutzt. Es mussten von den Teilnehmern nicht alle 
Fragen zwingend beantwortet werden, weshalb die Anzahl der Antworten je nach Fragestellung variiert.

Ansicht des Formulars zur Online-Betei-
ligung mit dem Fragenkomplex A
© Post • Welters
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FRAGEKOMPLEX A: BEDEUTUNG DES PLANGEBIETES 
FÜR DIE GESAMTSTADT
Frage 1: Wie kann das Baugebiet gestaltet werden, damit die ganze Stadt von der Entwicklung profitiert? 
Welche Vorteile erhoffen Sie sich durch die Baugebietsentwicklung? (Antworten: 15)

Die Antworten zu Frage 1 fallen sehr 
unterschiedlich aus. Zum einen wird 
das Baugebiet als Chance gesehen, 
neuen Wohnraum zu schaffen. Dieser 
Wohnraum sollte nach Ansicht meh-
rerer Teilnehmer preisgünstig sein, 
damit insbesondere Familien neuen 
und bezahlbaren Wohnraum finden. 
Durch den Zuzug von Menschen nach 
Rodgau könnte auch die Jügesheimer 
Ortsmitte aufgrund des ansteigenden 
Kaufkraftvolumens profitieren. Darü-
ber hinaus könnte im Gebiet selbst 
neuer Einzelhandel entstehen. Bezüg-
lich der Form des Einzelhandels wer-
den Ladenlokale an Platzsituation (als 
eine Art Marktplatz) sowie die Errich-
tung eines Einkaufszentrums in der 
Nähe eines S-Bahnhaltepunktes vor-
geschlagen.

Des Weiteren wird von mehreren Teil-
nehmern der Wunsch nach Erhalt von 
Flächen für die Naherholung formu-
liert. Durch die Gebietsentwicklung 
geht siedlungsnaher Freiraum verloren, 
dessen Funktion sich im zukünftigen 
»Rodgau-West« wiederfinden sollte. 
Grünflächen sollten dabei möglichst 
naturnah gestaltet werden, damit die 
heimische Flora und Fauna nicht in 
Gänze durch das Baugebiet verdrängt 
werden. Die Grünflächen können in 
Zukunft als Biotoptrittsteine fungie-
ren, welche die Landschaftsräume im 
Osten und Westen des Siedlungsge-
füges miteinander verbinden. Zudem 
wird angeregt, dass eine gärtnerische 
Nutzung der Grünflächen durch die 
Bürger, im Sinne einer »Essbaren 
Stadt«, wünschenswert wäre. 

Weiterhin erwarten einige Teilnehmer 
Verbesserungen im Bereich Mobi-
lität. Zum einen wird erhofft, dass 
sich durch die Gebietsentwicklung 
der öffentliche Nahverkehr in Rodgau 
verbessert und Lücken im Fuß- und 
Radwegenetz geschlossen werden. 
Zum anderen wird die Forderung 
formuliert, dass durch die Verlänge-
rung der Südtangente ein direkter 
Anschluss an die B45 entstehen muss, 
um die Bevölkerung vor erhöhten 
Belastungen durch den entstehenden 
Verkehr zu schützen.

Vereinzelt erhoffen sich die Teilneh-
mer die Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung vor Ort sowie die  
Entstehung neuer Treffpunkte sowie 
Aufenthalts- und Veranstaltungsorte.

Frage 2: Welche Funktionen wünschen Sie sich im Plangebiet? (Antworten: 13)

Bei dieser Frage konnten die Teilnehmer 
zwischen verschiedenen Antwortmög-
lichkeiten wählen sowie eigene Vor-
schläge unter »Sonstiges« formulieren. 
Mehrfachnenennungen waren möglich. 

Am häufigsten wird die Funktion »Arbeit 
& Gewerbe« (10 Nennungen) ausge-
wählt, gefolgt von »Einzelhandel & 
Versorgung« (7) und »Wissenschaft & 
Bildung« (6). Die wenigsten Antworten 
mit jeweils zwei Nennungen stellen die 
Funktionen »Wohnen«, »Erholung & 
Freizeit« und »Kultur« dar.

Bei der Auswahl der Antwortmöglich-
keiten fällt auf, dass Personen, die in 
Frage 1 Bezug zu z.B. Wohnraum oder 
Grünflächen nehmen, die entspre-
chenden Funktionen in Frage 2 meist 
nicht mehr auswählen. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass die Teilnehmer 
ihre gewünschten Funktionen bereits 
in Frage 1 als »abgehandelt« betrach-
ten und daher eine erneute Nennung 
unterlassen. Aus diesem Grund sind 
die Ergebnisse der Frage 2 nur bedingt 
aussagekräftig. Dennoch kann festge-

halten werden, dass durch die häufige 
Nennung der Funktionen »Arbeit & 
Gewerbe« sowie »Einzelhandel & Ver-
sorgung« eine urbane Nutzungsmi-
schung, zumindest für Teilbereiche in 
»Rodgau-West«, von einem  Großteil der 
Teilnehmer erwünscht ist.

Als »Sonstiges« wurden Mehrgeneratio-
nenwohnen und Wohnungen für ältere 
Menschen sowie eine ökologische Wär-
meversorgung im gesamten Gebiet vor-
geschlagen.

Frage 3: Welche Anziehungspunkte für die Rodgauer Bürger sollten entstehen? (Antworten: 12)

Die Beantwortung von Frage 3 erfolgte 
mit der gleichen Systematik wie bei 
Frage 2. Die Frage zeigt, dass sich die 
Teilnehmer sehr unterschiedliche Anzie-
hungspunkte für  die Rodgauer Bürger 
vorstellen können. Die meistgewählte 
Antwortmöglichkeit war »Kneipen & 
Clubs«, die von sechs Teilnehmern und 
somit der Hälfte aller Antworten aus-
gewählt worden sind. »Kultureinrich-
tungen« und »Orte zum Verweilen« 
sind, mit jeweils fünf Nennungen, am 
zweithäufigsten ausgewählt worden.

Der Eindruck, dass sich zumindest ein 
Teil der Teilnehmer durch »Rodgau-
West« mehr Urbanität für die Gesamt-
stadt erhofft, erhärtet sich. Jedoch ist 
auch an dieser Stelle darauf hinzu-
weisen, dass die Antworten teilweise 
nicht konkludent sind, da z.B. in Frage 
2 nur zwei Personen »Kultur« als 
gewünschte Funktion nennen, jedoch 
immerhin fünf Personen »Kulturein-
richtungen« als Anziehungspunkte 
in Frage 3 auswählen. Zudem wurde 
Gastronomie nur ein einziges Mal als 

Antwort gewählt, obwohl es in Frage 
1 durch unterschiedliche Personen in 
Bezug auf die Entstehung von Treff-
punkten und Aufenthaltsorten thema-
tisiert worden ist. 

Als sonstige Anziehungspunkte wer-
den die Errichtung eines Hallenbades, 
Verweilmöglichkeiten für Senioren 
sowie die Verlagerung des Rathauses 
nach Rodgau-West inklusive Markt-
platz vorgeschlagen.
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FRAGEKOMPLEX B: ÖFFENTLICHE PLATZFLÄCHEN 
UND FREIRÄUME IM PLANGEBIET 
Frage 4: Wie sollten öffentliche Plätze genutzt werden? Welche Gestaltungsmöglichkeiten wünschen Sie 
sich? (Antworten: 15)

Die Auswertung der Antworten der 
Frage 4 liefert keine eindeutige Tendenz. 
Es werden teils konträre Gestaltungs-
vorschläge als Antworten gegeben. 
Zudem gibt es in einigen Fällen Pro-
bleme in Bezug auf die Fragestellung, 
da öffentliche Plätze und Freiraum als 
synonym verstanden worden sind.  Aus 
diesem Grund sind bei der Auswertung 
der Online-Beteiligung manche Ant-
worten der Frage 4 zu Frage 5 hinzuge-
fügt  worden und umgekehrt.

Prinzipiell wird von mehreren Per-
sonen angeregt, dass öffentliche 
Plätze als Verweilorte gestaltet 
werden sollten, die unterschied-
liche Zielgruppen und alle Gene-
rationen ansprechen. Die Gestal-
tung der Platzsituationen sollte eine 

hohe Qualität aufweisen und durch 
Beschattung und Sitzmöglichkeiten 
zum Aufenthalt einladen. Zudem 
sollten die Plätze, nach Meinung 
mehrere Teilnehmer, einen grünen 
Charakter besitzen und idealerweise 
mit heimischen Pflanzen gestaltet 
werden. Zudem wird als konkreter 
Gestaltungsvorschlag die Verwen-
dung von Wasserelementen vorge-
schlagen. 

Des Weiteren wird angeregt, Ein-
zelhandel und Gastronomie an den 
öffentlichen Plätzen anzusiedeln, um 
eine Belebung der Platzsituationen 
zu erreichen. Vereinzelt wird die Bele-
bung des öffentlichen Raumes aus 
Gründen des Lärmschutzes auch als 
kritisch gesehen. 

In Bezug auf Verkehrsflächen wird 
einerseits vorgeschlagen den Stra-
ßenbereiches vom Fußgängerbereich 
durch einen flachen Bordstein zu tren-
nen. Andererseits wird eine autofreie 
Gestaltung öffentlicher Plätze gefor-
dert. Daneben wird der Wunsch nach 
ausreichend Parkplätzen und, damit 
verbunden, Ladestationen für E-Autos 
formuliert.

Ferner wird angeregt, dass durch die 
Anordnung der Gebäude Innenhöfe 
geschaffen werden könnten, die der 
Bevölkerung, in Verbindung mit der 
Pflanzung von Bäumen, als grüne 
Rückzugsorte dienen könnten.

Frage 5: Wie sollten Freiflächen gestaltet werden und welche Funktion sollten sie haben? (Antworten: 13)

In Bezug auf die Gestaltung der Frei-
flächen gibt es nur wenige konkrete 
Antworten. Dabei stellen Sitzgelegen-
heiten sowie die Forderung nach viel 
Grün die am häufigsten genannten 
Gestaltungselemente dar. Zudem wird 
die Pflanzung schattenspendender 
Laubbäume sowie die Anlage eines 
Trinkwasserbrunnens angeregt. 

Im Gegensatz dazu fallen die Antwor-
ten zur Funktion der Freiflächen  ergie-
biger und konträrer aus. Zum einen 
werden verschiedene Freizeit- sowie 
Spiel- und Sportmöglichkeiten gefor-

dert. Dabei werden die Beachtung der 
Bedürfnisse sowohl unterschiedlicher 
Zielgruppen, hier insbesondere die der 
Hundebesitzer, als auch der verschie-
denen Generationen gefordert. Kon-
krete Maßnahmenvorschläge umfas-
sen etwa einen Spielplatz mit Wassere-
lementen, einen Generationen-Parcour, 
Picknick- und Grillmöglichkeiten, the-
matische Spazierwege, Joggingstre-
cken sowie die Anlage einer Hunde-
wisese. Die Freiflächen sollen prinzipi-
ell als Orte für Aktivitäten aber auch als 
Begegnungs- und Kommunikations-
orte dienen. Es gibt jedoch kritische 

Anmerkungen bzgl. der Errichtung 
bestimmter Spiel- und Sportgeräten 
sowie zur Nutzung von Freiflächen 
durch Hunde (Sauberkeit). 

Darüber hinaus wird die Chance 
erkannt, durch die entstehenden Grün-
flächen eine Verbindung in Form eines 
»Grüngürtels« zwischen Hainhausen 
und Jügesheim zu ermöglichen. Bei 
der Bepflanzung wird der Wunsch 
nach Auswahl heimischer Pflanzen-
arten formuliert, damit eine möglichst 
naturnahe Freiflächengestaltung ent-
stehen kann. 

Frage 6: Wie können die Ansprüche unterschiedlicher Zielgruppen berücksichtigt werden? (Antworten: 7)

Weniger als die Hälfte aller Teilneh-
mer beantworteten Frage 6. Die 
Antworten fallen sehr unterschied-
lich aus und sind teilweise in Bezug 
auf die Fragestellung nicht auswert- 
bar. Neben dem Erhalt von Naher-
holungsflächen für die Rodgauer 
Bevölkerung wird, ähnlich wie in 
Frage 5, auf die Berücksichtigung 

von Flächen für Hunde in Form 
eines Hundeklos angeregt. Des 
weiteren sollen – in Anbetracht 
des demographsichen Wandels – 
auch und insbesondere ältere Men-
schen berücksichtigt werden. Fer-
ner wird angeregt, im öffentlichen 
Raum autofreie Zonen zu errich-
ten. Dies würde insbesondere den 

Sicherheitsansprüchen der jün-
geren sowie den älteren Bewohner 
Rodgaus gerecht werden. Zudem 
könnten die autofreien Bereiche 
zu Orten der Begegnung und der 
Kommunikation werden, die von 
allen Rodgauern genutzt werden 
können.
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FRAGEKOMPLEX C: BEBAUUNG DES  
PLANGEBIETES 
Wie stellen Sie sich die zukünftige Bebauung in »Rodgau-West« vor (z.B. Haustypen, Fassaden, Dächer, 
Wohnformen...)? (Antworten: 13)

In Bezug auf die Gebäudetypologien 
werden unterschiedliche Meinungen 
vertreten. Einige Teilnehmern wür-
den den Bau von Einfamilien-, Zwei-
familien und – vereinzelt – Reihen-
häusern bevorzugen. Daneben sehen 
einige Teilnhemer eine gemischte 
Bebauung von Ein-/Zweifamilien-
häusern und Mehrfamilienhäusern. 
Dabei wird vereinzelt auch auf die 
notwendige Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum für Familien hin-
gewiesen. Um die Entstehung von 
Wohnhochhäusern zu verhindern, 
formulieren manche Teilnehmer eine 
maximale Geschosszahl, die zwi-
schen drei bzw. vier Vollgeschossen. 

Auch die Bauweise wird von einzel-
nen Teilnehmern thematisiert. Dabei 

wird für eine offene Bauweise plä-
diert. Dabei – so eine Anregung – 
sollten die Gebäude nach der Sonne 
ausgerichtet werdne, um gute Bedin-
gungen für die Nutzung von Photo-
voltaikanlagen zu schaffen.

Daneben beschäftigen sich einige 
Teilnehmer mit der Gestaltung der 
Gebäude. Hier werden beispiels-
weise die Ausfühurung von Satteldä-
cher (als vorherrschender Dachform) 
oder die Umsetzung von Dach- und 
Fassadenbegrünung vorgeschlagen. 
Einigen Teilnehmern scheint bei der 
Gestaltung vor allem wichtig, dass 
die Ausführung nicht durch einige 
wenige Bauträger ausgeführt wird, 
um ein monotones, einheitliches 
Erscheinungsbild in »Rodgau-West« 

zu verhindern. Als Idee wird zudem 
die Realisierung von Erdhügelhäu-
sern vorgeschlagen, die ökologische 
Vorteile bieten und zudem ein Allein-
stellungsmerkmal bilden würden. 

Ferner wird angeregt, ein Zentrum in 
»Rodgau-West« zu gestalten, an dem 
sich Einzelhändler ansiedeln sowie 
Seniorenwohnungen entstehen 
könnten. Auch SeniorenWGs sowie 
Mehrgenerationenhäuser werden für 
»Rodgau-West« vorgeschlagen.

Wie kann durch die Bebauung ein Alleinstellungsmerkmal gebildet werden? (Antworten: 11)

Die abschließende Frage wurde von 
elf Personen beantwortet. Die Vor-
schläge und Ideen fallen sehr unter-
schiedlich aus. Dabei wird mehrmals 
der Vorschlag – wenn auch teils unter-
schiedlich spezifiziert –  eingebracht, 
dass durch eine innovative Wärme- 
und Energieversorgung ein Allein-
stellungsmerkmal gebildet werden 
kann.  Hierbei stehen eine dezentrale 
und klimafreundliche Versorgung im 
Vordergrund. Daneben werden die 
Ausführung von Infrastrukturmaß-
nahmen für E-mobilität sowie die 

Realisierung eines leistungsfähigen 
Breitbandnetzes als zukunftsweisende 
Projekte für »Rodgau-West« genannt.

Einzelne Teilnehmer sehen dahin-
gegen einen grünen Charakter als 
Alleinstellungsmerkmal für »Rodgau-
West«. Durch die Anlage naturnaher 
Grünflächen – insbesondere inner-
halb der immisionsschutzrechtlichen 
Abstandsflächen – könnten wichtige 
Biotoptrittsteine für die heimische 
Flora und Fauna entstehen und ein 
»grünes Aushängeschild« entstehen.

Vereinzelt wird die Meinung vertre-
ten, dass es kein Alleinstellungsmerk-
mal  für »Rodgau-West« benötigt, da 
der Wohnraum im Fokus der Gebiet-
sentwicklung stehen sollte. Hierbei 
könnte durch eine gewisse Gestal-
tungsfreiheit bei der Wohnbebauung 
unterschiedliche Wohnbedürfnisse 
und Individualität ermöglicht wer-
den. Dagegen wird auch die Orien-
tierung an der »China-Mauer« in Nie-
der-Roden vorgeschlagen, um aus-
reichend bezahlbaren Wohnraum zu 
realisieren.
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13. SONSTIGE ANREGUNGEN
Im Anschluss an die Auftaktveranstal-
tung am 23. November 2016 wurden 
zwei Schreiben mit Anmerkungen 
postalisch an die Stadt Rodgau bzw. 
das Büro Post • Welters gerichtet. Im 
ersten Schreiben äußert die Initiative 
»Anwohnergerechte Verkehrslen-
kung« Anregungen zur verkehrlichen 
Gesamtsituation im Zusammenhang 
mit der Realisierung von »Rodgau-
West«. Zentrales Anliegen ist die Ver-
längerung der Südtangente in Rich-
tung Osten inklusive Anschluss an 

die B45. Diese Maßnahme soll vor 
einer unzumutbaren Verkehrsbela-
stung der bestehenden Straße (insb. 
Wilhelm-Leuschner Straße) aufgrund 
des erhöhten Verkehrsaufkommens 
(auch Baustellenfahrzeuge) durch die 
Gebietsentwicklung entgegenwirken.

Das zweite Schreiben einer Privat-
person beschäftigt sich ebenfalls 
primär mit verkehrlichen Belangen. 
Prinzipiell wird einer Anbindung des 
Baugebietes über den »Alten Weg« 

zugestimmt. Diese sollte jedoch ent-
sprechend der Darstellungen des 
regionalen Flächennutzungsplanes 
erfolgen. Zudem wird angeregt, dass 
bestehende Baum- und Buschbe-
stände zu erhalten sind, um Flora und 
Fauna vor Ort zu schützen. Prinzipi-
ell sollten Naherholungsflächen für 
Bewohner erhalten bleiben. Bezüglich 
der Bebauung wird angeregt, eine 
dichtere Bebauung entlang der Bahn-
schienen zu realisieren und diese in 
Richtung Westen aufzulockern.

14. ZUSAMMENFASSUNG BETEILIGUNG
Ziel der Beteiligung war es, grund-
legende Anforderungen für die Aus-
lobung des städtebaulichen Wett-
bewerbes zu sammeln und entspre-
chend in den Prozess miteinfließen 
zu lassen. Die Basis für einen Entwurf 
der Auslobung bildete der politische 
Workshop, der bereits eine erste Vor-
stellung bzgl. der Anforderungen an 
die Wettbewerbsteilnehmer ermög-
lichte. Bei der Auftaktveranstaltung 
zeigte sich, dass ein Großteil der 

Anregungen durch die Bevölkerung 
bereits in dem Entwurf der Auslobung 
enthalten ist. Dennoch wurde die Viel-
zahl an Ideen der Bürgerinnen und 
Bürger kritisch überprüft und entspre-
chend im Auslobungstext berücksich-
tigt. Die Online-Beteiligung brachte, 
trotz vergleichsweiser niedriger Teil-
nehmerzahl, noch einmal neue Anre-
gungen. Ein Änderungsbedarf der 
Anforderungen an die Teilnehmer des 
Wettbewerbes wurde nicht erkannt. 

Die sonstigen Anregungen wurden 
ebenfalls zur Kenntnis genommen.
Bestimmte Aspekte wurden bereits 
im Auslobungstext berücksichtigt. 
Um die Kreativität der Teilnehmer 
während des Wettbewerbverfahrens 
insb. in Bezug auf die Infrastruktur 
nicht einzuschränken, können jedoch 
bestimmte Aspekte erst im Nachgang 

– nach Vorliegen eines konkreten Pla-
nentwurfes – überprüft bzw berück-
sichtigt werden.
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